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Aktenzeichen 1-4455.3 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 Rundschreiben 01/2010 
 Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV  

 
Erinnerung und Hinweise zum Rundschreiben der LRegB vom 19.10.2009 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit o.g. Rundschreiben hatte das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg als 

Landesregulierungsbehörde (LRegB) Hinweise zu den Mitteilungspflichten im Zu-

sammenhang mit der Anpassung der Erlösobergrenzen sowie der Netzentgelte für 

2010 gegeben. Die erforderlichen Mitteilungen und Angaben der Netzbetreiber sind 

jedoch größtenteils nur unvollständig bzw. überhaupt nicht bei der LRegB eingegan-

gen. Die LRegB führt nachfolgend nochmals die notwendigen Daten und Unterlagen 

auf und bittet um schnellstmögliche Vorlage, soweit nicht bereits geschehen (Aus-

nahmen gelten nur für Netzbetreiber, die im alten Jahr einen Antrag nach § 26 Abs. 2 

ARegV - Netzübernahme - gestellt haben): 

 

1. Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1 ARegV (Strom und/od er Gas) - (Anpas-

sung der Erlösobergrenze)  

 Der ausgefüllte Erhebungsbogen ist sowohl elektronisch  (im Excel-Format) als 

auch schriftlich , d.h. ausgedruckt und per Post versandt, bei der LRegB einzu-

reichen. Bei elektronischer Übermittlung per E-Mail bitte die E-Mailadresse 

LRegB@wm.bwl.de verwenden. 



- 2 - 

 

Für die angepassten Ansätze der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten sind 

die Berechnungen nachvollziehbar darzulegen  und geeignete Nachweise  

vorzulegen.  

 

Netzbetreiber die bisher nur den Erhebungsbogen eingereicht haben, werden 

hiermit aufgefordert, diese Berechnungen und Nachweise noch nachzureichen. 

 

2. Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 3 und 4 ARegV (Str om und/oder Gas) -  

(Überprüfung der Netzentgelte bzw. Anpassung der Net zentgelte)  

 Der ausgefüllte Erhebungsbogen ist sowohl elektronisch  (im Excel-Format) als 

auch schriftlich , d.h. ausgedruckt und per Post versandt, bei der LRegB einzu-

reichen. Bei elektronischer Übermittlung per E-Mail bitte die E-Mailadresse 

LRegB@wm.bwl.de verwenden. Der Erhebungsbogen ist eine Erleichterung zum 

Zwecke der Umsetzung der Bestimmungen des § 28 ARegV. 

  

 Der gem. § 28 Nr. 3 ARegV notwendige Bericht  (verbale Beschreibung)über die 

Ermittlung der Netzentgelte ist schriftlich  bei der LRegB einzureichen. 

 

Die aktuellen Versionen der Erhebungsbögen finden Sie auf der Internetseite des 

Wirtschaftsministeriums unter folgendem Link: 

http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/erhebungsboegen-und-

rechentools/199401.html 

 

Bitte beachten Sie auch die übrigen Hinweise der LRegB aus dem Rundschreiben 

vom 19.10.2009. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (für den Strombereich Frau 

Pross -2354, Frau Neumann -2456 oder Herr Steinbach -2216 sowie für den Gasbe-

reich Frau Broock -2155, Herr Steinbach -2216 oder Herr Wittrin -2322). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Pross 


